
Amt de� Steie�mä�kischen Landes�egie�ung 

P�äsidialabteilung 

GZ.: P�äs - 22.00-196/92-2 

Ggst.:Entwu�r eines Bundesgesetzes, 
mit �em das Schulunte��ichts­
gesetz geände�t wi�d; 
Stellungnahme. 

G�az, am 8. Jänne� 1993 

Bea�beite�: F�.D�.K�enn-M. 
Te!'.: (0316)877/2298 DW 
Telefax: (0316)877/2339 
DVR: 0087122 

E .. ���:�� 
.... ' 1 Datum: 1 5. JAN. 1993 �em P�äsidium des National�ate 

22 J n 1S93(") � D�. Ka�l f3.e'flne� - Ring 3, 10 10 Wi�!Jl'irtei1t. .. m ... = ....... �".�._." ... "".": .. f:gk .. 
(mit �Abd�ucken); 1". ''' , 

2. dem BU�o des Bundesminis te�s fU� ./..S�(., � Föde�alismus und Ve�waltungs�efo�m �! 
Mino�itenplatz 3, 1010 Wien; 

3. allen stei�ischen Mitgliede�n des National�ates; 

4. allen steirischen Mitgliede�n des Bundes�ates; 

5. allen Ämte�n de� Landes�egie�ungen 
(Landesamtsdi�ektion); 

6. de� Ve�bindungsstelle de� Bundeslände� beim 
Amt de� NÖ Landesregie�ung 
Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: {fi,Mkt 

FUr die Steiermärkische Landesregierung 

Der Landeshauptmann 

Dr. Krainer eh. 
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ABSCHRIFT 

, 
AMT DER 

STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landesregierung - Recbtsabteilung 13 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Minoritenplatz 5 ' 

1014 Wien ----------

Rcchtsabteilung 13 -Allgemeinbildende POichtschulen 
Kindergarten.:-und Honwesen 
8011 Graz, Stempfergasse 4 
DVR 0087122 

Bearbeiter Dr • Emberger 

Telefon DW (0316) 877/ 2104 
Telex 311838 lrggr a 

Telefax (0316) 877 /2294 

Parteienverkehr 

Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

Bitte in der Antwort das Geschäftszeichen (GZ) 

dieses Schreibens anführen 

GZ Präs - 22.00-196/92-2 Graz, am t 8. Jan. 1�"'" 

Ggst Entwurf einer Bovelle zum 
Schulunterrichtsgesetzt 
Stellungnahme. 

2 fach 

Zu dem mit do. Bote vom 27.10.1992, GZ.: 12.940/102-111/2/92 übermittelten 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert 

wird, wird wie folgt Stellung genommen: 

Der vorliegende Entwurf ist, soweit im besonderen die Einführung ganztägiger 

Schulformen betroffen ist, die konsequente Ergänzung der in den Entwürfen 

einer 14. Schulorganisationsgesetz-Bovelle, einer Pflichtschulerhaltungs­

Grundsatzgesetz-Bovelle und einer Schulzeitgesetz-Bovelle vorgesehenen Re­

gelungen für den inneren Bereich des Schulwesens. 

Daher treffen die in der Stellungnahme des Amtes der Steiermärkischen Landes­

regierung grundsätzlich geäußerten Bedenken gegen die vorgenannten drei Ge­

�etzesentwürfe auch auf den vorliegenden Entwurf einer Bovelle zum Schulunter­

richtsgesetz zu. 

Dem Zwang, der nach der beabsichtigten RegelUng des neuen § 8 a Abs.1 der 

14. Schulorganisationsgesetz-Bovelle auf ein Drittel nicht zum Besuch des Be­

treuungsteiles der ganztägigen Schulform mit verschränkter Abfolge williger 

Schüler einer Klasse ausgeübt wird, wird eine unter Umständen ausweglose 

Situation hinzugefügt, wenn in Z.3 der gegenständlichen Bovelle im neuen 

§ 12 a Abs.2 unter den dort angeführten Umständen nur eine Abmeldung von 

der Schule möglich ist. 
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Dabei könnte es im Pflichtschulbereich zu unlösbaren Problemen kommen; 

nämlich, wenn der Abgemeldete keine nin der Nähe liegende Schulen finde� 'kann 

(Zitat aus den Bemerkungen besonderer Teil zu Z.3), die zumindest e i n�"
. 

nicht ganztägig organisierte Klasse der entsprechenden Stufe führt. In .•. �
,

'
e.em 

Fall ist nicht nur dem Zwang entgegenzutreten, sondern darüberhinaus ei' Re­

gelung einzufordern, die unsinnige Ergebnisse vermeidet. 

Die Definition der Aufgaben und der Stellung der Erzieher im Sinne der f�9, 
§ 55 a Abs.2 des Entwurfes sieht vor, daß Erzieher in den Lehrerkonfere'.en, 

die Angelegenheiten des Betreuungsteiles betreffen, mit beratender St�' 
.

.  

teilzunehmen haben. Diese Zurücksetzung der Erzieher scheint unter Bezu �e 
, 

auf die Tätigkeiten im Betreuungsteil nicht gerechtfertigt. Daher wird orge-

schlagen, ihnen beschließende Stimme zuzuerkennen. 
I " 
! 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung sieht sich abschließend ve��� 

laßt, neuerlich und ausdrücklich im Zusammenhang mit dem Entwurf einer ! 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz-Novelle beabsichtigte endgültigel 

I 
, 

Kostenüberwälzungen abzulehnen. Die Kosten des im Betreuungsteil der g�-

tägigen Schulformen verwendeten Personals sollten vielmehr endgültig v� 
I Bund getragen werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Abdrucke dieser 

unmittelbar zugeleitet. 

I 
I 

Stellungnahm� 
i 

! 

Für die ·sche Landesregierung: 
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